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Geltungsbereich 
 
1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für 

jeden Liefer- und Rahmenvertrag und sämtliche Ein-
zelverträge und/oder Bestimmungen im Rahmen ei-
nes Vertrages mit Unternehmen, juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen (nachfolgend „Partner“). 
 
Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen aus-
schließlich aufgrund der nachstehenden Bedingun-
gen. 
 
Geschäftsbedingungen des Partners, die von uns 
nicht ausdrücklich anerkannt werden, haben keine 
Gültigkeit. 

 
 
Allgemeine Bestimmungen 

 

2. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen entspre-
chen den Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeug-
nisse und Leistungen des ZVEI in ihrer jeweils aktu-
ellen Form. 
 

3. Die Vertragspartner werden mündliche Vereinbarun-
gen unverzüglich im Einzelnen schriftlich bestätigen. 

 
4. Bestellungen werden erst mit unserer Auftragsbestä-

tigung verbindlich. 
 
5. Wir sind berechtigt, die Annahme einer Bestellung 

des Partners abzulehnen, wenn erkennbar wird, dass 
unser Zahlungsanspruch aus dem Einzelvertrag 
durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Partners bei 
Annahme der Bestellung gefährdet wäre. Dies ist ins-
besondere dann der Fall, wenn und soweit die uns 
von unserem Warenkreditversicherer zur Absiche-
rung unserer Forderungen gegen den Partner zur 
Verfügung gestellte Versicherungssumme bei An-
nahme der Bestellung überschritten würde oder wenn 
unsere Selbstbeteiligung an einem etwaigen Forde-
rungsausfall des Partners von unserem Warenkredit-
versicherer nach Abschluss dieses Vertrages um 
mehr als 10 Prozentpunkte gegenüber der Selbstbe-
teiligung bei Abschluss dieses Vertrages angehoben 
wird und die Gründe für die Anhebung der Selbstbe-
teiligung insoweit in der Sphäre des Partners liegen. 
Entsprechendes gilt für jede Verlängerung dieses 
Vertrages. Gleiches gilt, ungeachtet der Regelung in 
Ziffer 18, für die Erfüllung einer Bestellung, auf die er-
gänzend § 321 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 BGB 
Anwendung findet. 

 
6. Wir sind darüber hinaus zur fristlosen Kündigung des 

Vertrages berechtigt, wenn ein wichtiger Grund hier-
für vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere 
dann vor, wenn nach Vertragsschluss erkennbar wird, 
dass unsere unter dem Vertrag begründeten Zah-
lungsansprüche durch mangelnde Leistungsfähigkeit 
des Partners gefährdet werden und der Partner trotz 
Aufforderung nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist seine Leistungsfähigkeit glaubhaft versichert. 
Gesetzliche Kündigungs- und Rücktrittsrechte und 
die Rechte gemäß Ziffern 18 und 38 bleiben unbe-
rührt. 
 

7. Sollten einzelne Teile dieser Verkaufsbedingungen 
unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht beein-
trächtigt. 

 
 
Langfrist- und Abrufverträge, Preisanpassung 

 

8. Bei Abschlüssen mit fortlaufender Auslieferung sind 
uns Abrufe und Sorteneinteilung für ungefähr gleiche 

Monatsmengen aufzugeben; andernfalls sind wir be-
rechtigt, die Bestimmungen nach billigem Ermessen 
selbst vorzunehmen. 
 

9. Überschreiten die einzelnen Abrufe insgesamt die 
vereinbarte Vertragsmenge, so sind wir zur Lieferung 
der Mehrmengen berechtigt, aber nicht verpflichtet. 
Wir können die Mehrmengen zu den bei dem Abruf 
bzw. der Lieferung gültigen Preisen berechnen. 

 

10. Erhöht sich bei Importgeschäften der Preis aufgrund 
behördlicher Maßnahmen, insbesondere der Einfüh-
rung oder Erneuerung von Antidumping- und/oder 
Ausgleichszöllen, sind wir im selben Umfang zur An-
gleichung der vereinbarten Preise berechtigt. In so ei-
nem Fall würde die Erhebung transparent aufgezeigt 
werden. 

 

11. Sollte aufgrund höherer Gewalt (Krieg, Embargo, 
Rohstoffmangel, etc.) kein Materialerhalt erfolgen, 
besteht keine Haftung und keine Lieferverpflichtung. 

 

Des Weiteren werden im Falle einer Geschäftsauf-
gabe des Lieferanten (Lohle Zerspanungstechnik) die 
sich aus dem Rahmen-/Einzelvertrag ergebenen Ver-
pflichtungen an den Kunden übergeben. Somit hat 
der Kunde die Gewährleistung, dass er in dem Fall 
die für ihn geplante bzw. bereits zugekaufte bzw. 
noch zu kaufende Rohstoffmenge erhält und er diese 
sodann an einen anderen Lieferanten disponieren 
kann. Für die sich daraus möglicherweise ergebenen 
Lieferungsverzögerungen haftet der geschäftsaufge-
bende Lieferant (Lohle Zerspanungstechnik) nicht.  
 
Der Kunde kann dann an die Stelle des geschäftsauf-
gebenden Lieferanten (Lohle Zerspanungstechnik) in 
die Rahmenlieferverträge mit dem/den Materialliefe-
ranten eintreten.  

 
 
Vertraulichkeit 

 
12. Jeder Vertragspartner wird alle Unterlagen (dazu zäh-

len auch Muster, Modelle und Daten) und Kenntnisse, 
die er aus der Geschäftsverbindung erhält, nur für die 
gemeinsam verfolgten Zwecke verwenden und mit 
der gleichen Sorgfalt wie entsprechende eigene Un-
terlagen und Kenntnisse gegenüber Dritten geheim 
halten, wenn der andere Vertragspartner sie als ver-
traulich bezeichnet oder an ihrer Geheimhaltung ein 
offenkundiges Interesse hat. 
 
Diese Verpflichtung beginnt ab erstmaligem Erhalt 
der Unterlagen oder Kenntnisse und endet 36 Monate 
nach Ende der Geschäftsverbindung. 
 

13. Die Verpflichtung gilt nicht für Unterlagen und Kennt-
nisse, die allgemein bekannt sind oder die bei Erhalt 
dem Vertragspartner bereits bekannt waren, ohne 
dass er zur Geheimhaltung verpflichtet war, oder die 
danach von einem zur Weitergabe berechtigten Drit-
ten übermittelt werden oder die von dem empfangen-
den Vertragspartner ohne Verwertung geheim zuhal-
tender Unterlagen oder Kenntnisse des anderen Ver-
tragspartners entwickelt werden. 

 
 
Zeichnungen und Beschreibungen 

 
14. Stellt ein Vertragspartner dem Anderen Zeichnungen 

oder technische Unterlagen über die zu liefernde 
Ware oder ihre Herstellung zur Verfügung, bleiben 
diese Eigentum des vorlegenden Vertragspartners. 
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Preise 
 

15. Unsere Preise verstehen sich in Euro ausschließlich 
Umsatzsteuer, Verpackung, Fracht, Porto und Versi-
cherung. 

 
 
Zahlung und Verrechnung 
 
16. Falls nichts anderes vereinbart oder in unseren Rech-

nungen angegeben, ist der Kaufpreis sofort nach An-
lieferung ohne Skontoabzug fällig und in der Weise zu 
zahlen, dass wir am Fälligkeitstag über den Betrag 
verfügen können. Kosten des Zahlungsverkehrs trägt 
der Käufer. 
 

17. Ein Zurückbehaltungsrecht und eine Aufrechnungs-
befugnis stehen dem Käufer nur insoweit zu, wie 
seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräf-
tig festgestellt sind, sie auf demselben Vertragsver-
hältnis mit dem Käufer beruhen und/oder die den 
Käufer nach § 320 BGB zur Verweigerung seiner 
Leistung berechtigen würden. 

 

18. Bei Zahlungsverzug können wir nach schriftlicher Mit-
teilung an den Partner die Erfüllung unserer Verpflich-
tungen bis zum Erhalt der Zahlungen einstellen. 

 
19. Ein vereinbartes Skonto bezieht sich stets nur auf den 

Rechnungswert ausschließlich Fracht und setzt den 
vollständigen Ausgleich aller fälligen Verbindlichkei-
ten des Käufers im Zeitpunkt der Skontierung voraus. 
Soweit nichts anderes vereinbart, beginnen Skonto-
fristen ab Rechnungsdatum. 

 
20.  

a) Wir haben das Recht, unsere Forderungen ge-
gen den Partner an einen Dritten abzutreten. 
 

b) Ist der Partner in Zahlungsverzug mit einer For-
derung, so können alle übrigen Forderungen 
gegen den Partner fällig gestellt werden. 
 

c) Der Partner hat alle Gebühren, Kosten und 
Auslagen zu tragen. die im Zusammenhang mit 
jeder gegen ihn rechtlich erfolgreichen Rechts-
verfolgung außerhalb Deutschlands anfallen. 

 
 
Ausführung der Lieferungen, Lieferfristen und Termine 

 

21. Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt 
der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung (und 
bei Importgeschäften zusätzlich unter dem Vorbehalt 
des Erhalts von Überwachungsdokumenten und Ein-
fuhrgenehmigungen, soweit diese Papiere für die je-
weilige Einfuhr erforderlich sind), es sei denn, die 
nicht richtige oder rechtzeitige Selbstbelieferung ist 
durch uns verschuldet. 

 
22. Angaben zu Lieferzeiten sind annähernd. Lieferfristen 

beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestäti-
gung und gelten nur unter der Voraussetzung recht-
zeitiger Klarstellungen des Käufers, wie z.B. Beibrin-
gung aller behördlichen Bescheinigungen, Gestellung 
von Akkreditiven und Garantien oder Leistung von 
Anzahlungen. 

 

23. Für die Einhaltung von Lieferfristen und -Terminen ist 
der Zeitpunkt der Absendung ab Werk oder Lager 
maßgebend. Sie gelten mit Meldung der Versandbe-
reitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne unser 
Verschulden nicht rechtzeitig abgesendet werden 
kann. 

 

24. Im Falle des Lieferverzugs kann uns der Käufer eine 
angemessene Nachfrist setzen und nach deren 

erfolglosen Ablauf insoweit vom Vertrag zurücktreten, 
als der Vertrag noch nicht erfüllt ist. 

 
25. Lieferfristen verlängern sich in angemessenem Um-

fang bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämp-
fen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie bei 
Eintritt unvorhersehbarer Hindernisse, die außerhalb 
unseres Willens liegen, soweit solche Hindernisse 
nachweislich von erheblichem Einfluss auf die Ferti-
gung oder Ablieferung des Liefergegenstandes sind. 
Dies gilt auch, wenn die Umstände beim Vorlieferan-
ten eintreten. Derartige Umstände teilen wir dem Käu-
fer unverzüglich mit. Diese Regelungen gelten ent-
sprechend für Liefertermine. Wird die Durchführung 
des Vertrages für eine der Parteien unzumutbar, so 
kann sie insoweit vom Vertrag zurücktreten. 

 
 
Eigentumsvorbehalt 
 
26. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vor-

behaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderun-
gen, insbesondere auch der jeweiligen Saldoforde-
rungen, die uns im Rahmen der Geschäftsbeziehung 
zustehen (Saldovorbehalt). Dies gilt auch für künftig 
entstehende und bedingte Forderungen, z.B. aus Ak-
zeptantenwechseln und auch dann, wenn Zahlungen 
auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet 
werden. Dieser Saldovorbehalt erlischt endgültig mit 
dem Ausgleich aller im Zeitpunkt der Zahlung noch 
offenen und von diesem Saldovorbehalt erfassten 
Forderungen. 
 

27. Bei der Verarbeitung mit noch in Fremdeigentum ste-
henden Waren erwirbt der Verkäufer Miteigentum an 
den neuen Sachen. Der Umfang dieses Miteigentums 
ergibt sich aus dem Verhältnis des Rechnungswertes 
der vom Verkäufer gelieferten Ware zum Rechnungs-
wert der übrigen Ware. 

 

28. Der Käufer tritt hiermit die Forderung aus einem Wei-
terverkauf der Vorbehaltsware an den Verkäufer ab, 
und zwar auch insoweit, als die Ware verarbeitet ist. 
Enthält das Verarbeitungsprodukt neben der Vorbe-
haltsware des Verkäufers nur solche Gegenstände, 
die entweder dem Käufer gehören oder aber nur unter 
dem so genannten einfachen Eigentumsvorbehalt ge-
liefert worden sind, so tritt der Käufer die gesamte 
Kaufpreisforderung an den Verkäufer ab. Im anderen 
Falle, d. h. beim Zusammentreffen der Vorauszessio-
nen an mehrere Lieferanten, steht dem Verkäufer ein 
Bruchteil der Forderung zu, entsprechend dem Ver-
hältnis des Rechnungswertes seiner Vorbehaltsware 
zum Rechnungswert der anderen verarbeiteten Ge-
genstände. 

 

29. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnli-
chen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Ge-
schäftsbedingungen und solange er nicht mit Zahlun-
gen an uns im Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, 
dass die Forderungen aus der Weiterveräußerung 
gemäß Nr. 26 auf uns übergehen. Zu anderen Verfü-
gungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berech-
tigt. 

 

30. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Wei-
terveräußerung einzuziehen. Diese Einzugsermächti-
gung erlischt im Falle unseres Widerrufs, spätestens 
aber bei Zahlungsverzug, Nichteinlösung eines 
Wechsels oder Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens. Von unserem Widerrufsrecht werden wir 
nur dann Gebrauch machen, wenn nach Abschluss 
des Vertrages erkennbar wird, dass unser Zahlungs-
anspruch aus diesem oder aus anderen Verträgen mit 
dem Käufer durch dessen mangelnde Zahlungsfähig-
keit gefährdet wird. Auf unser Verlangen ist der Käu-
fer verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der 
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Abtretung an uns zu unterrichten und uns die zur Ein-
ziehung erforderlichen Unterlagen zu übergeben. 

 

31. Von einer Pfändung oder sonstigen Beeinträchtigun-
gen durch Dritte hat uns der Käufer unverzüglich zu 
unterrichten. Der Käufer trägt alle Kosten, die zur Auf-
hebung des Zugriffs oder zum Rücktransport der Vor-
behaltsware aufgewendet werden müssen, soweit sie 
nicht von Dritten ersetzt werden. 

 

32. Gerät der Käufer in Zahlungsverzug oder löst er einen 
Wechsel bei Fälligkeit nicht ein, sind wir berechtigt, 
die Vorbehaltsware nach Ablauf einer angemessenen 
Nachfrist zurückzunehmen, zu diesem Zweck den 
Betrieb des Käufers zu betreten und die Vorbehalts-
ware unter Anrechnung auf den Kaufpreis bestmög-
lich zu veräußern. Gleiches gilt, wenn nach Abschluss 
des Vertrages erkennbar wird, dass unser Zahlungs-
anspruch aus diesem Vertrag oder aus anderen Ver-
trägen mit dem Käufer durch dessen mangelnde Zah-
lungsfähigkeit gefährdet wird. Die Rücknahme ist kein 
Rücktritt vom Vertrag. Vorschriften der Insolvenzord-
nung bleiben unberührt. 

 

33. Übersteigt der Rechnungswert der bestehenden Si-
cherheiten die gesicherten Forderungen um mehr als 
50 v.H., sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit 
zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl 
verpflichtet. 

 
 
Prüfbescheinigungen 

 

34. Die Mitlieferung von Prüfbescheinigungen ("Zeugnis-
sen") nach EN 10204 bedarf der schriftlichen Verein-
barung. Die Schriftform wird auch durch die Übermitt-
lung von Telefaxen und durch E-Mail gewahrt. Wir 
sind berechtigt, Prüfbescheinigungen in Kopie zu 
übergeben. 

 
 
Versand und Gefahrübergang 

 
35. Versandbereit gemeldete Ware ist vom Partner un-

verzüglich zu übernehmen. Anderenfalls sind wir be-
rechtigt, sie nach eigener Wahl zu versenden oder auf 
Kosten und Gefahr des Partners zu lagern. 
 

36. Mangels besonderer Vereinbarung wählen wir das 
Transportmittel und den Transportweg. 
 

37. Mit der Übergabe an die Bahn, den Spediteur oder 
den Frachtführer bzw. mit Beginn der Lagerung, spä-
testens jedoch mit Verlassen des Werkes oder La-
gers, geht die Gefahr auf den Partner über, und zwar 
auch, wenn wir die Anlieferung übernommen haben. 
 
 

Lieferverzug 
 

38. Können wir absehen, dass die Ware nicht innerhalb 
der Lieferfrist geliefert werden kann, so werden wir 
den Partner unverzüglich und schriftlich davon in 
Kenntnis setzen, ihm die Gründe hierfür mitteilen, so-
wie nach Möglichkeit den voraussichtlichen Lieferzeit-
punkt nennen. 
 

39. Verzögert sich die Lieferung durch einen in Ziff. 45 
aufgeführten Umstand oder durch ein Handeln oder 
Unterlassen des Partners, so wird eine den Umstän-
den angemessene Verlängerung der Lieferfrist ge-
währt. 

 
 
 

 

 

Haftung für Sachmängel 

 

40. Die inneren und äußeren Eigenschaften der Ware, 
insbesondere deren Güte, Sorte und Maße bestim-
men sich nach den vereinbarten, mangels abwei-
chender Vereinbarung nach den bei Vertragsschluss 
geltenden DIN und EN-Normen, mangels solcher 
nach Übung und Handelsbrauch. Bezugnahmen auf 
Normen und ähnliche Regelwerke, auf Prüfbescheini-
gungen gemäß EN 10204 und ähnliche Zeugnisse so-
wie Angaben zu Güten, Sorten, Maßen, Gewichten 
und Verwendbarkeit der Waren sind keine Zusiche-
rungen oder Garantien, ebenso wenig Konformitäts-
erklärungen und entsprechende Kennzeichen wie 
z.B. CE. 

 
41. Die Mangelfreiheit unserer Ware bemisst sich aus-

schließlich nach der ausdrücklich vereinbarten Be-
schaffenheit zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs. 
Wir übernehmen keine Haftung für die Eignung der 
Waren für eine gewöhnliche Verwendung oder eine 
übliche, von den vertraglichen Vereinbarungen ab-
weichende oder weitergehende Beschaffenheit der 
Ware. Für die Eignung der Ware für eine bestimmte, 
vom Käufer vorausgesetzte Verwendung haften wir 
unabhängig von der Kenntnis des Verwendungs-
zwecks des Käufers ebenfalls nicht, es sei denn, die 
Eignung der Ware für den vorgesehenen Verwen-
dungszweck ist ausdrücklich schriftlich vereinbart. 
Unser Schweigen auf einen uns zur Kenntnis ge-
brachten Verwendungszweck stellt auch bei Ab-
schluss und Durchführung des Vertrages keine Zu-
stimmung dar. Bei Waren, die als deklassiertes Mate-
rial verkauft worden sind, stehen dem Käufer bezüg-
lich der angegebenen Deklassierungsgründe und sol-
cher Mängel, mit denen er üblicherweise zu rechnen 
hat, keine Rechte aus Sachmängeln zu. Beim Verkauf 
von Ila-Ware ist unsere Haftung wegen Sachmängeln 
ausgeschlossen. 

 

42. Sachmängel der Ware sind unverzüglich spätestens 
sieben Tage seit Ablieferung schriftlich anzuzeigen. 
Mängel, die auch bei sorgfältigster Prüfung innerhalb 
dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind - un-
ter sofortiger Einstellung etwaiger Be- und Verarbei-
tung - unverzüglich nach Entdeckung, spätestens vor 
Ablauf der vereinbarten oder gesetzlichen Verjäh-
rungsfrist schriftlich anzuzeigen. Alle von uns geliefer-
ten Waren müssen vor einer Weiterverarbeitung, vor 
einem Einbau in andere Gegenstände und bevor sie 
in Verkehr gebracht werden, sorgfältig auf die äußere 
Beschaffenheit und inneren Eigenschaften untersucht 
werden. Im Falle einer Weiterveräußerung unserer 
Ware in be- oder verarbeitetem oder in unveränder-
tem Zustand verpflichtet sich der Käufer, seinem Kun-
den sowie sonstigen Dritten, die bestimmungsgemäß 
die Ware be- oder verarbeiten, die vorgenannten Si-
cherheitshinweise zu übermitteln und diesen die vor-
genannten Sorgfalts- und Prüfverpflichtungen aufzu-
erlegen. 

 

43. Nach Durchführung einer vereinbarten Abnahme der 
Ware durch den Käufer ist die Rüge von Mängeln, die 
bei der vereinbarten Art der Abnahme feststellbar wa-
ren, ausgeschlossen. Ist dem Käufer ein Mangel in-
folge Fahrlässigkeit unbekannt geblieben, kann er 
Rechte wegen dieses Mangels nur geltend machen, 
wenn wir den Mangel arglistig verschwiegen oder 
eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache über-
nommen haben. 

 

44. Der Käufer hat uns bei Beanstandungen unverzüglich 
Gelegenheit zu einer Überprüfung der beanstandeten 
Ware zu geben; auf Verlangen ist uns die beanstan-
dete Ware oder eine Probe derselben auf unsere Kos-
ten zur Verfügung zu stellen. Kommt der Käufer die-
ser Aufforderung oder anderweitigen 
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Mitwirkungspflichten nicht nach, entfallen alle Rechte 
wegen des Sachmangels. Bei unberechtigten Bean-
standungen behalten wir uns die Belastung des Auf-
traggebers mit Fracht- und Umschlagskosten sowie 
dem Überprüfungsaufwand zu verkehrsüblichen Prei-
sen vor. 

 

45. Bei berechtigter, fristgemäßer Mängelrüge können 
wir nach unserer Wahl den Mangel beseitigen oder 
eine mangelfreie Ware liefern (Nacherfüllung). Bei 
Fehlschlagen oder Verweigerung der Nacherfüllung 
kann der Käufer nach erfolglosem Ablauf einer ange-
messenen Frist vom Vertrag zurücktreten oder den 
Kaufpreis mindern. Ist der Mangel nicht erheblich 
oder ist die Ware bereits veräußert, verarbeitet oder 
umgestaltet, steht ihm nur das Minderungsrecht zu. 

 

46. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nacherfül-
lung übernehmen wir nur, soweit sie im Einzelfall, ins-
besondere im Verhältnis zum Kaufpreis der Ware, an-
gemessen sind, keinesfalls aber über 150 % des 
Kaufpreises. 

 
47. Rückgriffsrechte des Käufers nach §§ 478, 479 BGB 

bleiben unberührt. Wir haften nicht für vertragliche 
Haftungserweiterungen, Garantiezusagen oder über-
obligatorische Kompensationsleistungen des Käufers 
gegenüber seinen Abnehmern oder Dritten. 

 

48. Reklamations- oder Schadenspauschalen erkennen 
wir nicht an. 

 
 
Sonstige Ansprüche, Haftung 

 
49. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind 

sonstige und weitergehende Ansprüche des Partners 
gegen uns ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere 
für Schadenersatzansprüche wegen Verletzung von 
Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus uner-
laubter Handlung. Wir haften deshalb nicht für Schä-
den, die nicht an der gelieferten Ware selbst entstan-
den sind. Vor allem haften wir nicht für entgangenen 
Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Part-
ners. 
 

50. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten haften wir - außer in den Fällen des Vorsat-
zes oder der groben Fahrlässigkeit unserer gesetzli-
chen Vertreter oder leitenden Angestellten - nur für 
den vertragstypischen, vernünftigerweise vorherseh-
baren Schaden. 

 
51. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder be-

schränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung 
unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, ge-
setzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
 

52. Die gesetzlichen Regelungen zur Beweislast bleiben 
hiervon unberührt. 
 
 

Einkaufsbedingungen 
 
53. Die Bestellung ist innerhalb von 4 Werktagen schrift-

lich zu bestätigen. 
 
54. Die vereinbarten Preise sind Festpreise und aus-

schließlich Mehrwertsteuer. Sie gelten frei Haus ein-
schließlich Verpackung, Transport und Bruchversi-
cherung, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes ver-
einbart ist. Bei Preiserhöhungen sind wir berechtigt, 
unsere Bestellung zu annullieren. 

 

55. Der Versand erfolgt auf Gefahr des Auftragnehmers. 
Dieser haftet bis zur erfolgten Abnahme der Lieferung 

bzw. Leistung für Mängel und Schäden jeglicher Art 
aus der Lieferung bzw. Leistung. 

 

56. Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bin-
dend. Mit Ablauf der Lieferfrist kommt der Lieferant 
ohne weitere Mahnung in Verzug, es sei denn, dass 
die Verlängerung der Lieferfrist vorher rechtzeitig 
schriftlich vereinbart wurde oder dass höhere Gewalt 
vorliegt, die der Lieferant jedoch zur Vermeidung des 
Verlustes seines Entschuldigungsrechtes sofort an-
zuzeigen hat. Der Lieferant haftet für alle aus der Ver-
zögerung entstandenen Schäden. Im Falle des Lie-
ferverzuges sind wir berechtigt, einen pauschalierten 
Verzugsschaden in Höhe von 0,5% des Lieferwertes 
pro vollendete Woche zu verlangen, jedoch nicht 
mehr als 10%. Weitergehende gesetzliche Ansprüche 
werden vorbehalten. Der Lieferant hat das Recht, uns 
nachzuweisen, dass infolge des Verzuges kein oder 
ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist. 
Außerdem sind wir nach Ablauf einer zu stellenden 
angemessenen Frist berechtigt, die Annahme zu ver-
weigern und uns anderweitig einzudecken. Hierbei 
entstehende Mehrkosten hat uns der Lieferant zu er-
setzen. 

 

57. Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche stehen 
uns ungekürzt zu. Wir sind unabhängig davon berech-
tigt, vom Lieferanten nach unserer Wahl Mängelbe-
seitigung oder Ersatzlieferung zu verlangen. In die-
sem Fall hat der Lieferant die zum Zweck der Mängel-
beseitigung oder Ersatzlieferung erforderlichen Auf-
wendungen zu tragen. Das Recht auf Schadenser-
satz bleibt vorbehalten. Die Gewährleistungsfrist be-
trägt 12 Monate ab Gefahrübertragung. 

 

58. Sofern wir Teile beim Lieferanten beistellen, behalten 
wir uns hieran das Eigentum vor. Verarbeitung oder 
Umbildung durch den Lieferanten werden für uns vor-
genommen. Im Falle der Verarbeitung oder Vermi-
schung erwerben wir das Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des Wertes unserer Sache zu 
den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit 
der Verarbeitung. 

 

59. Werden wir wegen eines Fehlers der vom Lieferanten 
gelieferten Sache aus Produzentenhaftung in An-
spruch genommen, so hat dieser uns von der aus 
dem Fehler resultierenden Produzentenhaftung frei-
zustellen. 

 

60. Rechnung erbitten wir sofort nach erfolgter Lieferung 
bzw. Leistung. Jede eingehende Rechnung ist (1-
fach) mit der Nummer unserer Bestellung zu verse-
hen. Die Begleichung der Rechnung erfolgt nach 30 
Tagen netto bzw. nach besonderer Vereinbarung. 

 
 
Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht 

 
61. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts ande-

res ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort. 
 

62. Für alle Rechtsstreitigkeiten, auch im Rahmen eines 
Wechsel- und Scheckprozesses, ist unser Geschäfts-
sitz Gerichtsstand. Wir sind auch berechtigt, am Sitz 
des Partners zu klagen. 
 

63. Auf die Vertragsbeziehung ist ausschließlich das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden. 
Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den 
Warenkauf (CISG - "Wiener Kaufrecht") ist ausge-
schlossen. 

 
 

Lohle Zerspanungstechnik 
Stand 09/2022 


